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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T  Drucksache 20/1650 
Landtag 01.11.22 
20. Wahlperiode  

Mitteilung des Senats vom 1. November 2022 

Gesetz zu dem Beitritt des Landes Bremen zu dem Staatsvertrag über die erweiterte 
Zuständigkeit der mit der Begleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen betrauten 
Bediensteten in den Ländern 

Der Senat überreicht der Bürgerschaft (Landtag) den Staatsvertrag über die er-
weiterte Zuständigkeit der mit der Begleitung aufenthaltsbeendender Maßnah-
men betrauten Bediensteten in den Ländern mit der Bitte um Beratung und Be-
schlussfassung in der Novembersitzung 2022. 

Mit dem Staatsvertrag wird die Grundlage dafür geschaffen, dass den mit der 
Begleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen betrauten Bediensteten in den 
Ländern die notwendigen Befugnisse eingeräumt werden, um aufenthaltsbe-
endende Maßnahmen nach dem Aufenthaltsgesetz oder nach der Verordnung 
(EU) Nummer 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. 
Juni 2013 in der jeweils geltenden Fassung über die Landesgrenzen des eige-
nen Landes hinaus effektiv durchführen zu können. Der Staatsvertrag schafft 
Rechtsklarheit für die Befugnisse der nicht dem Polizeivollzugsdienst angehö-
renden Bediensteten der Länder. Einzelheiten sind in der beigefügten Begrün-
dung des Staatsvertrags dargestellt.  

Der Staatsvertrag wurde bislang von den Ländern Hessen, Nordrhein-Westfa-
len, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen 
ratifiziert. Hamburg und Brandenburg sind dem Staatsvertrag im Nachhinein 
beigetreten. Die Freie Hansestadt Bremen und weitere Länder beabsichtigen 
dem Staatsvertrag beizutreten. 

Der Staatsvertrag enthält im Wesentlichen die nachfolgenden Regelungen: 

— Die Bediensteten der Länder, die keine Polizeivollzugsbeamt:innen sind, 
werden beim Vollzug aufenthaltsbeendender Maßnahmen berechtigt, auf 
dem Hoheitsgebiet der Vertragspartner verwaltungsvollstreckungsrechtli-
che Befugnisse auszuüben. Diese Befugnisse auf fremdem Hoheitsgebiet 
umfassen auch Amtshandlungen im Rahmen der Vorbereitung der aufent-
haltsbeendenden Maßnahmen, wie zum Beispiel die Verbringung in Haft-
einrichtungen zum Vollzug der Abschiebungshaft und des Ausreise-
gewahrsams oder die Begleitung der betroffenen Personen bei notwendi-
gen Behördengängen.  

— Diese Bediensteten unterfallen in dienstrechtlicher Sicht bezüglich ihrer 
Rechte und Pflichten weiterhin lückenlos den Bestimmungen des eigenen 
Landes. So werden Zuständigkeitslücken vor Ort zu verhindert.  

— Es gilt bei der Durchführung dieser Maßnahmen immer das Recht des Lan-
des, auf dessen Hoheitsgebiet die aufenthaltsbeendende Maßnahme voll-
zogen wird. Somit wird die Territorialhoheit der Länder gewahrt.  

— Die konkreten Befugnisse dieser Bediensteten werden benannt. Sie orien-
tieren sich an denjenigen allgemeinen Befugnissen, die den Verwaltungs-
behörden vom jeweiligen Landesgesetzgeber übertragen wurden. Soweit 
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der Landesgesetzgeber den Verwaltungsvollzugsbeamten auch die Befug-
nisse der Polizei zur Abwehr von Gefahren (Generalklauseln), die Befug-
nisse zur Durchsuchung von Personen und Sachen, zur Sicherstellung und 
zur Anwendung von unmittelbarem Zwang übertragen hat, gelten auch 
diese.  

— Die Bediensteten, die die Maßnahmen der Aufenthaltsbeendigung durch-
führen, müssen jederzeit als Träger:in von Hoheitsrechten identifizierbar 
sein.  

— Die rechtliche Verantwortlichkeit des Rechtsträgers, der für die Aufent-
haltsbeendigung zuständigen Behörde, wird geregelt. Demnach ist nach 
den allgemeinen verwaltungsprozessrechtlichen Vorschriften der Rechts-
träger, der für die Aufenthaltsbeendigung zuständigen Behörde der rich-
tige Beklagte in einem etwaigen gerichtlichen Prozess. Das Führen einer 
Waffe ist ausgeschlossen, sofern diesen Bediensteten dieses Recht nicht 
nach dem eigenen Landesrecht zusteht. Der Waffeneinsatz, der immer Be-
fugnis und Ausstattung voraussetzt, wird ausdrücklich auf rein defensive 
Maßnahmen beschränkt (zum Beispiel Notwehr nach § 32 des Strafgesetz-
buches [StGB]).  

— Zur Vermeidung unnötigen Verwaltungsaufwandes erfolgt eine vorherige 
Unterrichtung der zuständigen Behörden vor dem Hintergrund der Ver-
waltungspraktikabilität grundsätzlich nicht. 

Weitere Kompetenzen werden diesen Bediensteten auf dem Gebiet der ande-
ren Länder nicht eingeräumt. Insbesondere erfolgt keine inhaltliche Auswei-
tung ihrer durch Landesrecht eingeräumten Befugnisse. Die Bediensteten sind 
nur im Rahmen der Vorbereitung und Begleitung von Aufenthaltsbeendigun-
gen befugt, die ihnen zur Verfügung stehenden Maßnahmen auszuüben. Zu 
anderen hoheitlichen Maßnahmen sind sie auf dem Gebiet der anderen Länder 
nicht berechtigt. 

Gesetz zu dem Beitritt des Landes Bremen zu dem Staatsvertrag über die er-
weiterte Zuständigkeit der mit der Begleitung aufenthaltsbeendender Maß-

nahmen betrauten Bediensteten in den Ländern 

Der Senat verkündet das nachstehende, von der Bürgerschaft (Landtag) be-
schlossene Gesetz: 

Artikel 1 

(1) Dem Beitritt des Landes Bremen zu dem am 21. Oktober 2019 in Wiesba-
den, am 29. August 2019 in Hannover, am 18. September 2019 in Düssel-
dorf, am 18. Oktober 2019 in Mainz, am 1. Oktober 2019 in Magdeburg und 
am 8. Oktober 2019 in Kiel unterzeichneten Staatsvertrag zwischen den 
Ländern Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein über die erweiterte Zuständigkeit 
der mit der Begleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen betrauten Be-
diensteten in den Ländern wird zugestimmt. 

(2) Der Vertrag wird nachstehend veröffentlicht. 

Artikel 2 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 

(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Artikel 7 Absatz 4 Satz 3 
für das Land Bremen wirksam wird, wird im Gesetzblatt bekannt gemacht. 
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Begründung zum Staatsvertrag über die erweiterte Zuständigkeit der mit der 
Begleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen betrauten Bediensteten in 
den Ländern  

A. Zweck des Vertrages  

Ziel dieses Vertrages ist es, die Durchführung aufenthaltsbeendender 
Maßnahmen nach dem Aufenthaltsgesetz beziehungsweise nach der Ver-
ordnung (EU) Nummer 604/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 26. Juni 2013 in der jeweils geltenden Fassung, insbesondere 
Abschiebungen, Dublin-Überstellungen und Verbringungen in spezielle 
Abschiebungshafteinrichtungen, zu optimieren sowie Rechtsklarheit für 
den länderübergreifenden Einsatz von Bediensteten zu schaffen, die nicht 
dem Polizeivollzugsdienst angehören.  

B. Allgemeines  

Insbesondere im Rahmen aufenthaltsbeendender Maßnahmen auf dem 
Luftweg wird regelmäßig die Verbringung von ausreisepflichtigen Perso-
nen zu Flughäfen anderer Länder erforderlich.  

Etwa die Hälfte der Länder setzt zurzeit für den Vollzug von Rückführun-
gen Bedienstete ein, die nicht dem Polizeivollzugsdienst angehören.  

Während in den Polizeiorganisationsgesetzen der Länder die Befugnisse 
von Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten anderer Län-
der geregelt sind, fehlen vergleichbare ausdrückliche Bestimmungen für 
die mit der Begleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen betrauten 
sonstigen Bediensteten. 

Mit diesem Staatsvertrag regeln die Vertragspartner deshalb aus Gründen 
der Rechtsklarheit die Befugnisse der nicht dem Polizeivollzugsdienst an-
gehörenden Bediensteten der Länder.  

C. Zu den einzelnen Bestimmungen  

Zu Artikel 1 (Anwendungsbereich)  

Artikel 1 regelt den Anwendungsbereich des Staatsvertrages. Er findet 
keine Anwendung auf Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbe-
amte, die nach den einschlägigen Landesgesetzen im Bereich anderer Län-
der tätig werden.  

Zu Artikel 2 (Wahrnehmung von Amtshandlungen von den mit der Beglei-
tung aufenthaltsbeendender Maßnahmen betrauten Bediensteten in den 
Ländern)  

Zu Absatz 1  

Artikel 2 Absatz 1 regelt den Kernpunkt des Staatsvertrages. Die dort ge-
nannten Bediensteten der Länder sind fortan beim Vollzug aufenthaltsbe-
endender Maßnahmen berechtigt, auf dem Hoheitsgebiet anderer Länder 
verwaltungsvollstreckungsrechtliche Befugnisse auszuüben. 

Diese Einräumung von Befugnissen auf fremdem Hoheitsgebiet umfasst 
auch Amtshandlungen im Rahmen der Vorbereitung der aufenthaltsbeen-
denden Maßnahmen, insbesondere die Verbringung in Hafteinrichtungen 
zum Vollzug der Abschiebungshaft und des Ausreisegewahrsams sowie 
die Begleitung der betroffenen Personen bei notwendigen Behördengän-
gen. Dazu gehören auch die Zuführung zu Konsulaten und Botschaften zur 
Passersatzpapierbeschaffung oder zu Sammelanhörungen, die in anderen 
Bundesländern zur Identifizierung beziehungsweise Feststellung der 
Staatsangehörigkeit oder als Voraussetzung für die Ausstellung von Pass-
ersatzpapieren stattfinden.  

Weitere Kompetenzen werden diesen Bediensteten auf dem Gebiet der an-
deren Länder nicht eingeräumt. Insbesondere erfolgt keine inhaltliche 
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Ausweitung ihrer durch Landesrecht eingeräumten Befugnisse. Die Be-
diensteten sind nur im Rahmen der Vorbereitung und Begleitung von Auf-
enthaltsbeendigungen befugt, die ihnen zur Verfügung stehenden Maß-
nahmen auszuüben. Zu anderen hoheitlichen Maßnahmen sind sie auf 
dem Gebiet der anderen Länder nicht befugt.  

Zu Absatz 2  

Aus Gründen der Klarstellung legt Absatz 2 fest, dass auch die erforderli-
chen Maßnahmen zur Rückbegleitung der Ausländerinnen und Ausländer 
im Falle des Scheiterns der Abschiebung von der Befugnis aus Artikel 1 
Absatz 1 umfasst sind. So können im Falle des Nichtvollzugs einer aufent-
haltsbeendenden Maßnahme Situationen vermieden werden, in denen 
sich vor Ort Zuständigkeitslücken ergeben. 

Zu Absatz 3  

Absatz 3 hat ebenfalls Klarstellungsfunktion. Indem er regelt, dass diese 
Bediensteten in dienstrechtlicher Sicht bezüglich ihrer Rechte und Pflich-
ten weiterhin lückenlos den Bestimmungen des eigenen Landes unterfal-
len, soll sichergestellt werden, dass es weder zwischen den Ländern noch 
für die einzelnen mit der Wahrnehmung von Aufgaben der Aufenthaltsbe-
endigung beauftragten Bediensteten selbst zu Zuständigkeitsunsicherhei-
ten kommt.  

Zu Absatz 4  

Durch Absatz 4 Satz 1 wird klargestellt, welches Landesrecht jeweils an-
wendbar ist. Dadurch, dass immer das Recht des Landes gilt, auf dessen 
Hoheitsgebiet die aufenthaltsbeendende Maßnahme vollzogen wird, wird 
die Territorialhoheit der Länder gewahrt. 

Absatz 4 Sätze 2 und 3 benennen die konkreten Befugnisse der in Absatz 
1 Satz 1 genannten Bediensteten. Sie orientieren sich an den allgemeinen 
Befugnissen, die den Verwaltungsbehörden durch den Landesgesetzgeber 
übertragen wurden (Absatz 4 Satz 2). Soweit der Landesgesetzgeber den 
Verwaltungsvollzugsbeamten auch die Befugnisse der Polizei zur Abwehr 
von Gefahren (Generalklauseln), die Befugnisse zur Durchsuchung von 
Personen und Sachen, zur Sicherstellung und zur Anwendung von unmit-
telbarem Zwang übertragen hat, gelten auch diese (Absatz 4 Satz 3). Die 
Beschränkung auf die in Satz 3 genannten Befugnisse ergibt sich aus dem 
Umstand, dass für die Begleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen le-
diglich diese Befugnisse erforderlich sind. Eine Aufstellung über die jewei-
ligen Rechtsgrundlagen der Länder für die Polizei beziehungsweise Ver-
waltungsbehörden ist der Anlage zu entnehmen.  

Absatz 4 Satz 4 schreibt fest, dass die Bediensteten, die die Maßnahmen 
der Aufenthaltsbeendigung durchführen, jederzeit als Trägerin oder Trä-
ger von Hoheitsrechten identifizierbar sein müssen. Dieses kann zum Bei-
spiel durch die Verpflichtung zum Tragen von Dienstkleidung, die das 
Wappen des jeweiligen Bundeslandes trägt, sichergestellt werden. In je-
dem Fall müssen diese Bediensteten über einen Dienstausweis mit Licht-
bild verfügen. 

Absatz 4 Satz 5 regelt die rechtliche Verantwortlichkeit des Rechtsträgers 
der für die Aufenthaltsbeendigung zuständigen Behörde. Demnach ist 
nach den allgemeinen verwaltungsprozessrechtlichen Vorschriften der 
Rechtsträger der für die Aufenthaltsbeendigung zuständigen Behörde pas-
sivlegitimiert.  

Zu Absatz 5  

Das Führen einer Waffe ist grundsätzlich ausgeschlossen. Der waffenrecht-
liche Begriff des Führens einer Waffe in Absatz 5 orientiert sich an Anlage 
1 Abschnitt 2 Nummer 4 des Waffengesetzes, wonach derjenige eine Waffe 
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führt, wer die tatsächliche Gewalt darüber außerhalb der eigenen Woh-
nung, Geschäftsräume, des eigenen befriedeten Besitztums oder einer 
Schießstätte ausübt. 

Im Falle des Absatzes 5 Sätze 2 und 3 ist der Einsatz von Waffen als letztes 
Mittel auf den Gebrauch zur Abwehr eines gegenwärtigen rechtswidrigen 
Angriffs auf Leib oder Leben einer Person zu beschränken, weil der Ge-
brauch von Waffen zur Durchsetzung von aufenthaltsbeendenden Maß-
nahmen ansonsten unverhältnismäßig ist. Der Waffeneinsatz, der immer 
Befugnis und Ausstattung voraussetzt, wird ausdrücklich auf rein defen-
sive Maßnahmen beschränkt (zum Beispiel Notwehr nach § 32 StGB). 

Absatz 6  

Durch Satz 1 erfolgt zur Vermeidung unnötigen Verwaltungsaufwandes 
eine vorherige Unterrichtung der zuständigen Behörden vor dem Hinter-
grund der Verwaltungspraktikabilität grundsätzlich nicht. Praktische 
Nachteile durch eine unterbleibende Unterrichtung sind nicht erkennbar.  

Es bleibt den Ländern trotz dieser Regelung selbstverständlich unbenom-
men, das betroffene andere Land in besonderen Einzelfällen über die 
durchzuführende Maßnahme zu informieren. 

Satz 2 stellt die Ausnahme zu Satz 1 dar, indem auf dem Gebiet der Länder 
Baden-Württemberg, Brandenburg, Berlin und Saarland eine Unterrich-
tungspflicht statuiert wird. Gleichzeitig verpflichten sich damit die Länder 
Baden-Württemberg, Brandenburg, Berlin und Saarland, den anderen 
Bundesländern die für die Entgegennahme der Unterrichtung zuständige 
Stelle mitzuteilen.  

Zu Artikel 3 (Haftung)  

Grundsätzlich kommt nach Artikel 3 eine Haftung nur dann in Betracht, 
wenn auch die Voraussetzungen des sogenannten Rückgriffs vorliegen. 
Amtshaftungsansprüche geschädigter Dritter bei öffentlich-rechtlichem 
Handeln einer oder eines Bediensteten des öffentlichen Dienstes richten 
sich unmittelbar nur gegen den Dienstherrn, nicht aber gegen die Bediens-
tete oder den Bediensteten. Die handelnde Person muss nicht Beamtin  
oder Beamter im statusrechtlichen Sinne sein. Es gilt im Rahmen der Amts-
haftung ein erweiterter sogenannter haftungsrechtlicher Beamtenbegriff. 
Der zuvor dargestellte Grundsatz aus Artikel 34 Grundgesetz gilt damit für 
sämtliche Bedienstete im öffentlichen Dienst.  

Ob von der handelnden Person, die durch ihr rechtswidriges Verhalten die 
Haftung ausgelöst hat, Ersatz verlangt werden kann, bestimmt sich nach 
allgemeinen gesetzlichen, tarifvertraglichen oder einzelvertraglichen Re-
gelungen. Der Rückgriff wird jedoch insoweit durch Artikel 34 Satz 2 
Grundgesetz beschränkt, als dass dieser nur bei vorsätzlichem oder grob 
fahrlässigem Handeln in Betracht kommt. Auf diese Fälle wird auch die 
Haftung des jeweiligen Landes begrenzt, dessen Bedienstete oder Be-
diensteter einen Schaden verursacht hat.  

Satz 2 stellt klar, dass die Haftungsregelungen des Artikels 3 nur das Ver-
hältnis der Vertragspartner zueinander betreffen. Sie berühren nicht die 
Beziehungen zu dritten Personen, da es sich andernfalls um einen Vertrag 
zu Lasten Dritter handeln würde.  

Zu Artikel 4 (Kosten)  

Da es sich bei den Bediensteten, die für die Durchführung von aufenthalts-
beendenden Maßnahmen zuständig sind, um Personal der hierfür zustän-
digen Behörde des jeweiligen Landes handelt, entstehen dementspre-
chend nur Kosten bei dem Land, das dieses Personal entsprechend ein-
setzt. Anderen Ländern entstehen dabei keine Kosten. Danach hat aus-
schließlich das Land die Kosten der Begleitung von aufenthaltsbeen-
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denden Maßnahmen zu tragen, das seine mit der Begleitung aufenthalts-
beendender Maßnahmen beauftragten Bediensteten dafür einsetzt.  

Zu Artikel 5 (Geltungsdauer)  

Artikel 5 regelt die Geltungsdauer des Vertrages. Der Vertrag wird auf-
grund der andauernden praktischen Notwendigkeit auf unbestimmte Zeit 
geschlossen.  

Zu Artikel 6 (Kündigung)  

Die in Absatz 1 festgeschriebene Regelung zur Kündigungsfrist soll 
Rechtssicherheit erzeugen und eine langfristige Planung zwischen den 
Vertragspartnern sicherstellen.  

Absatz 2 bestimmt die Form der Kündigungserklärung und stellt klar, dass 
die Kündigung eines Landes die Wirksamkeit zwischen den anderen Ver-
tragspartnern unberührt lässt. Dies soll dafür sorgen, die Vorteile des Ver-
trages möglichst nachhaltig nutzen zu können.  

Die Möglichkeit der außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt unberührt.  

Zu Artikel 7 (Inkrafttreten, Ratifikation)  

In Artikel 7 Absatz 1 wird festgelegt, wann der Staatsvertrag in Kraft treten 
wird.  

Die Absätze 2 und 3 regeln den Ablauf der Ratifikation, den Umgang mit 
den Ratifikationsurkunden sowie den Fall des verspäteten Eingangs einer 
Ratifikationsurkunde. Dies dient der Vermeidung von Unsicherheiten und 
so der Sicherung eines reibungslosen Ablaufs der Umsetzung des Staats-
vertrages. Absatz 4 enthält eine Beitrittsklausel. 
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